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NEUE REGELN BEI ECHTZEITÜBERWEISUNGEN

Die seit dem 9. Jänner 2025 gültige Instant-Payment-Verordnung verpflich-
tet Zahlungsdienstleister im Euroraum dazu, Echtzeitüberweisungen ohne 
zusätzliche Gebühren entgegenzunehmen. Ab 9. Oktober müssen Instant 
Payments dann auch kostenlos angeboten werden. Neu dabei ist, dass 
Banken ab dann bei jeder Überweisung prüfen müssen, ob der Empfängername 
mit dem hinterlegten Kontoinhaber übereinstimmt. Bei Abweichungen kann 
das zu zusätzlichen Fragen seitens der Bank und Verzögerungen führen.  
Ab 2027 sollen diese Regelungen auch außerhalb des Euroraums gelten.

Kolumne

SPARSAMKEIT  
IST EINE ZIER 

Die Staatsschulden haben ein 
Rekordhoch erreicht. Wir sichern 
unsere Bequemlichkeit und unseren 
Wohlstand auf Kosten unserer Kinder 
und Enkelkinder. Gleichzeitig steigen 
die Abgabenquote, die Unzufrieden-
heit der steuerbelasteten arbeitenden 
Bevölkerung und die geopolitische 
Sicherheitslage Europas. Die Schweiz 
etwa funktioniert als Staat auch ohne 
laufende Defizite: Die Schuldenquo-
te im Bund konnte zuletzt mit einer 
Ausgabenobergrenze maßgeblich 
gesenkt werden. Undifferenzierte 
Förderungen, Helicopter-Money für 
alle, sollen zurückgefahren werden. 
Wenn rund ein Viertel des jährlichen 
Bundeshaushalts in das staatliche 
Pensionssystem gepumpt wird, kann 
nicht davon ausgegangen werden, 
dass alles so bleibt, wie es ist. Es ist 
nicht zielführend, durch neue und/
oder höhere Steuern die bisherige 
hemmungslose Ausgabenpolitik zu 
befeuern. Trotz zahlreicher Steuer
reformen zahlt ein Durchschnittsver-
diener fast die Hälfte seiner Arbeits-
leistung Steuern und Abgaben an 
den Staat. Die gearbeiteten Stunden 
stagnieren auf dem Niveau 2019. Es 
ist höchste Zeit, unabhängig von ver-
alteter politischer Ideologie Denkver-
bote zu beseitigen. Der Steuerzahler 
will überzeugt sein, dass mit seinem 
Beitrag gut gewirtschaftet wird.
a.birkner@boersianer.at

Bekanntlich heißt es ja: „Was lange währt, wird endlich gut.“ In diesem Fall gilt das je-

denfalls für die involvierten Banken, nicht aber die geschädigten Anleger. Die Rede ist 

von mehreren Hundert Anlegern, die in den Jahren 2010 bis 2012 Anleihen des 2013 in 

die Pleite gerutschten Alpine-Konzerns gekauft hatten. Sie zogen 2015 in Form einer 

Sammelklage vor Gericht und machten Prospekthaftung und Beratungsfehler gegen 

die Emissionsbanken Bank Austria, RBI, Bawag und Erste Group geltend. Seit weni-

gen Tagen ist nun klar, dass diese Anleger jedenfalls wegen der Prospekthaftung kein 

Geld erhalten werden. Das geht aus einem OGH-Urteil (3Ob 200/24 v) hervor, das dem 

„Börsianer“ exklusiv vorliegt. Bei den Anlegern handelte es sich um etliche Einzel-

personen, darunter Pensionisten, Postbeamte und Anwälte, denen jeweils ein Schaden 

zwischen 5.000 und 100.000 Euro entstanden ist, sowie von der Arbeiterkammer ge-

sammelte Personen. Vertreten wurden die Anleger von den Anlegeranwälten Benedikt 

Wallner und Michael Poduschka. „Es ist ein erstaunliches Urteil“, meint Wallner re-

signierend, „das Thema Prospekthaftung ist damit leider erledigt.“ 

Und in der Tat hat sich in den zehn Jahren, die das Verfahren gedauert hat, an den 

Gerichten Merkwürdiges abgespielt. Während das Erstgericht feststellte, die Alpine 

Holding wäre zum Zeitpunkt der Emission gar nicht zahlungsunfähig gewesen, ver-

neinte die zweite Instanz eine Haftbarkeit der Banken für Prospektangaben generell. 

Der OGH ist nun auf die Frage gar nicht eingegangen, ob Banken für einen Prospekt 

haften, und konnte keine unrichtigen Angaben im Prospekt finden. Wallner will den-

noch nicht aufgeben: „Es ist nur ein Teilurteil, es bleibt ja noch die Beratungshaftung“ 

– die aber den weit kleineren Teil ausmacht. Die siegreichen Bankenanwälte von Doralt 

Seist Csoklich, Martin Oppitz, Fellner Wratzfeld und Binder Grösswang wollten sich zu 

dem Urteil nicht äußern. Wahrscheinlich wollten die Banken die Arbeiterkammer nicht 

zusätzlich verärgern, schließlich kommt der Finanzminister aus deren Haus. Und den 

will man bestimmt nicht reizen.
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OGH ZERSCHMETTERT 
HOFFNUNG DER ALPINE-ANLEGER

Alpine-Pleite.
Zehn Jahre 

Verfahren, kein 
Cent für die 
Anleger. Die 
Banken sind 

scheinbar raus. 


